
  für die Benützung von Räumen der Ref. Kirchgemeinde Opfikon

Tarifgruppe 0 interne & ökumenische Anlässe (rein 

kirchliche Anlässe) sowie Anlässe der 

Schulen bzw. Stadtverwaltung Opfikon
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Saal ohne Küche (max. 100 Pers.) 0.00 0.00 0.00

Cheminéeraum mit Teeküche (max. 50 Pers.) 0.00 0.00 0.00

Sitzungszimmer 0.00 0.00 0.00

Tarifgruppe 1 ortsansässige Vereine, Parteien, 

gemeinnützige Institutionen, STWEG, 

Gruppierungen oder Privatpersonen

(einfacher Saal ohne Küche (max. 100 Pers.) 100.00 140.00 180.00

Grundtarif) Cheminéeraum mit Teeküche (max. 50 Pers.) 50.00 70.00 100.00

Sitzungszimmer 40.00 40.00 40.00

Tarifgruppe 2 auswärtige Vereine, Parteien, 

gemeinnützige Institutionen, STWEG, 

Gruppierungen oder Privatpersonen

(doppelter Saal  ohne Küche (max. 100 Pers.) 200.00 280.00 360.00

Grundtarif) Cheminéeraum mit Teeküche (max. 50 Pers.) 100.00 140.00 200.00

Sitzungszimmer 80.00 80.00 80.00

Tarifgruppe 3 Firmen

(dreifacher Saal  ohne Küche (max. 100 Pers.) 300.00 420.00 540.00

Grundtarif) Cheminéeraum mit Teeküche (max. 50 Pers.) 150.00 210.00 300.00

Sitzungszimmer 120.00 120.00 120.00

Eintritt, Verkauf alle Anlässe mit kommerziellem Charakter:

Zusätzliches Küchenbenützung zum Saal 100.00 100.00 100.00

Geschirrbenützung im Saal 100.00 100.00 100.00

(für Tarifgruppen Geschirrbenützung im Cheminéeraum 50.00 50.00 50.00

1 – 3) Cheminéeholz (1 Harass) 15.00 15.00 15.00

Arbeitsleistung Sigrist pro Stunde 65.00 65.00 65.00

(z.B. zusätzliche Reinigung, Mithilfe beim

Einrichten, etc.)

 Gebührenordnung

ordentlicher Tarif mal Faktor 1,5
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Anlässe Für Konzerte oder Veranstaltungen in der Kirche gelten spezielle Bestim-

in der Kirche mungen. Wer einen Anlass in der Kirche plant, füllt zunächst das Formular

«Gesuch für einen Anlass in der Kirche» aus, das den zuständigen Gremien

als Entscheidungsgrundlage dient. Es kann unter www.rko.ch herunter-

geladen oder im Sekretariat bezogen werden.

Annullations-

kosten spätestens 2 Monate vor dem Anlass: 

spätestens 1 Monat vor dem Anlass: 50%

später als 1 Monat vor dem Anlass: 100%

Bemerkungen

Schluss-

bestimmung können aus organisatorischen Gründen erst ab 1. Januar entgegen-

genommen werden.

Gültigkeit

ab 1.08.2015.

Diese Gebührenordnung tritt per 1.01.2015 in Kraft und gilt für alle Anlässe 

Eine Annullation der Reservation wird wie folgt in Rechnung gestellt:

keine Kostenfolge

Das Sekretariat nimmt Reservationen entgegen (044 810 19 26). Diese

sind erst nach gegenseitiger Unterzeichnung des Vertrages definitiv.

In Ausnahmefällen entscheidet die Benützungskommission.

Die gültige Hausordnung ist Bestandteil des Vertrages.

In den Gebäuden der Ref. Kirchgemeinde Opfikon ist das Rauchen untersagt.

Die maximale Belegung des Saals beträgt 100 Personen.

Die maximale Belegung des Cheminéeraumes beträgt 50 Personen.

Reservationen für Termine im nächsten Schuljahr (1. August bis 31. Juli)
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